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B i l a n z a u s s c h ü s s e :

§ 14
Bilanzausschüsse sind zu bilden:
a) bei zentralverwalteten und landesverwalteten 

Vereinigungen volkseigener Betriebe und ent
sprechenden Organisationen des volkseigenen 
Handels, der volkseigenen Güter und der MAS,

b) bei den zuständigen Fachministerien bzw. fach
lichen Hauptabteilungen der Deutschen Demo
kratischen Republik bzw. der Länder.

§ 15
(1) Die Bilanzausschüsse setzen sich zusammen:
a) bei den im § 14 Buchst, а genannten Organisa

tionen aus dem Hauptdirektor, dem kaufmän
nischen Direktor, dem Haupt- bzw. Oberbuch
halter und in Vereinigungen volkseigener In
dustriebetriebe dem technischen Direktor,

b) bei den im § 14 Buchst, b genannten Organisa
tionen aus dem Leiter der Hauptabteilung des 
zuständigen Fachministeriums, dem kaufmän
nischen Leiter dieser Hauptabteilung bzw. 
Leiter der Fachabteilung oder deren Vertreter, 
einem Vertreter des Ministeriums der Finan
zen der Deutschen Demokratischen Republik 
und einem Vertreter des Ministeriums des In
nern (Amt zum Schutze des Volkseigentums) 
der Deutschen Demokratischen Republik.

(2) Zur Auskunftserteilung und Rechenschafts
legung sind hinzuzuziehen:

a) bei den Bilanzausschüssen nach § 14 Buchst, a 
die Betriebsleiter und Haupt- bzw. Oberbuch
halter der betroffenen Betriebe sowie ein Ver
treter der Prüfungsgruppe der WB,

b) bei den Bilanzausschüssen nach § 14 Buchst, b 
die Hauptdirektoren und Haupt- bzw. Ober
buchhalter der betroffenen Organisationen.

(3) An den Bilanzausschuß-Sitzungen können auf 
Veranlassung des zuständigen Ministeriums mit be
ratenden Funktionen teilnehmen:

a) ein Vertreter deszuständigenFachministeriums,
b) ein Vertreter des Ministeriums der Finanzen 

der Deutschen Demokratischen Republik, 
Hauptabteilung Haushalt, bzw. ein entsprechen
der Vertreter der Landesregierung. Außer 
diesen können hinzugezogen werden, wenn es 
einer der im Abs. 1 genannten Beteiligten be
antragt:
1. ein Vertreter der Deutschen Notenbank,
2. ein Vertreter der Deutschen Investitionsbank,
3. ein Vertreter der Deutschen Zentralfinanz

direktion,
4. Vertreter der jeweils betroffenen Betriebe 

bzw. Organisationen.
(4) Vorsitzender des Bilanzausschusses ist bei den 

im § 14 Buchst, а genannten volkseigenen Organisa
tionen der Hauptdirektor, bei den im § 14 Buchst, b 
genannten Ministerien bzw. Hauptabteilungen deren 
Leiter.

§ 16 »
Für die Bilanzausschuß-Sitzungen sind von dem 

zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen und dem Ministerium 
des Inneren der Deutschen Demokratischen Repu
blik (Amt zum Schutze des Volkseigentums) Termin
pläne aufzustellen.

§ 17
Die Bilanzausschüsse sind durch die Vorsitzenden 

rechtzeitig einzuberufen.
§ 18

Vor dem Zusammentreten der Bilanzausschüsse 
ist in den Betrieben bzw. Vereinigungen und ent
sprechenden Organisationen von allen an der Pro
duktions- und Finänzplanung und Finanzkontrolle 
beteiligten Abteilungen ein Bericht (Analyse) über 
den Planablauf des vergangenen Bilanzierungszeit
raumes anzufertigen.

§ 19
(1) Den Bilanzausschüssen sind zur Einsicht vor

zulegen:
a) die bestätigte Produktionsauflage,
b) der bestätigte Finanzplan mit Anlagen,
c) die letzten Bilanzen und Ergebnisrechnungen 

eirrschl. der Summen- und Saldenbilanzen.
(2) Auf Grund der nach § 18 zu erstellenden Ber 

richte ist für die Bilanzausschuß-Sitzung der Ent
wurf eines Beschlusses vorzubereiten, in dem zu den 
Erfahrungen aüs dem Ablauf des Planes im Be
richtszeitraum kritisch Stellung genommen wird 
und der konkrete Vorschläge für Maßnahmen zur 
Abstellung festgestellter Mängel enthält.

(3) Weitere Unterlagen sind durch den Vorsitzen
den des-Bilanzausschusses zur Vorlage zu bestim
men, wenn es einer der im § 15 Abs. 1 genannten Be
teiligten beantragt.

§ 20
(1) Die Bilanzausschüsse haben die Zwischenab

schlüsse und die Jahresabschlüsse , an Hand der zu
gehörigen Unterlagen zu untersuchen. Den dies
bezüglichen Forderungen der im § 15 Abs. 1 ge
nannten Beteiligten ist zu entsprechen.

(2) Folgende Untersuchungen sind vorzunehmen:
a) Übereinstimmung der Abschlüsse mit den ge

setzlichen Bestimmungen sowie den beson
deren Bestimmungen für die volkseigene Wirt
schaft,

b) Beachtung der Richtlinien für die Finanz
planung,

c) Erfüllung des Finanzplanes insgesamt und in 
allen seinen Teilen,

d) Erfüllung des Produktionsplanes,
e) Überprüfung der Durchführung der in der vor

hergehenden Bilanzausschuß-Sitzung gefaßten 
Beschlüsse.

(3) Rückstellungen, Wertberichtigungen auf For
derungen, Wertberichtigungen auf Vorräte, Rech
nungsabgrenzungsposten und die auf den Konten 911 
„Sonstiges Ergebnis aus betrieblichem Vermögen“ 
und 912 „Ergebnis aus nicht unmittelbar dem Pro
duktionsbetrieb dienendem Vermögen“ gebuchten 
Aufwände sind in ihrer Zusammensetzung begrün
det nachzuweisen und bedürfen in jedem Falle der 
Bestätigung durch die Bilanzausschüsse.

§ 21
Über den Verlauf der Bilanzausschuß-Sitzungen 

ist eine Niederschrift anzufertigen, die von allen im 
§ 15 Abs. 1 genannten Beteiligten zu unterzeichnen ist.

, § 22
Berichtigungen der Abschlüsse werden durch die 

Bilanzausschüsse veranlaßt und in der Niederschrift


